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LG Konstanz ,  18.12.2009 -  5 O 249/08 

BGB § 2057a 

Ausgleich besonderer Leistungen eines Abkömmlings nach § 2057a Abs. 3 BGB bestimmt 
sich nach Dauer und Umfang der Leistung im Verhältnis zum Gesamtwert des Nachlasses 
– zusätzliche Berücksichtigung der Vermögensinteressen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















